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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage der §§ 22 Absatz 2 sowie 56 Absatz 4 der Kommunalverfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird durch die Stadtvertretung Neubrandenburg nachfolgender 

Beschluss gefasst: 

 

Die Stadt Neubrandenburg verkauft an den 

 

   Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

   Platanenstraße 43 

   17033 Neubrandenburg 

 

das Grundstück  

 

   Gemarkung Neubrandenburg, Flur 1 

   Flurstücke: 160/32, 160/284 

   Fläche:   gesamt ca. 3.900 m² 

   Lage:  Otto-Reinhardt-Weg  

   Kaufpreis: 78.000 EUR 

 

zur Errichtung einer 2-Felder-Sporthalle für die Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung des 

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

 

Einmaliger Erlös in Höhe von 78.000 EUR für den Eigenbetrieb Immobilienmanagement. 

 

 

Begründung: 

 

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte beabsichtigt auf dem städtischen Grundstück die Errichtung 

einer 2-Felder-Sporthalle zur Absicherung des Schulsportes. Die zum Erwerb beantragte Teilfläche liegt 

im Sondergebiet Sportanlagen des Bebauungsplanes Nr. 5 „Datzeberg Nord-Ost“. Die vorhandene Halle 

am Berufsschulkomplex soll abgerissen werden.  

 

Der Verkauf der nicht betriebsnotwendigen Grundstücksfläche erfolgt zum vollen Wert auf der Grund-

lage der Kaufpreisempfehlung der Sachverständigen Frau Dipl.–Ing. Christiane Elftmann vom 27.09.17. 

Die Veräußerung an den Antragsteller wird empfohlen. 

 



 
 


